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Reglement  
EinfŸhrungskurse fŸr Lernende in der Drogerie  
 
vom 29. September 1983 
 
 
 
Der Schweizerische Drogisten-Verband (SDV) 
 
gestŸtzt auf Artikel 16 Absatz 5 des Bundesgesetzes  vom 19. April 1978 1Ÿber die Berufsbildung und 
Artikel 15 der zugehšrigen Verordnung vom 7. November 19792, erlŠsst folgendes Reglement: 
 
 
 
1 Zwecke und Träger der Kurse 

 
Art. 1   Zweck 

 
1 Die Kurse haben den Zweck, den Lehrling in die grundlegenden Fertigkeiten des Berufes  
 einzufŸhren. Er soll wŠhrend der anschliessenden TŠtigkeit im Lehrbetrieb das im Kurs Erlernte ohne 

stŠndige †berwachung durch den Lehrmeister an praktischen Arbeiten anwenden kšnnen. Dabei 
werden die Grundfertigkeiten geŸbt, gefestigt und vertieft. 

 
2 Der Besuch der Kurse ist fŸr alle Lehrlinge obligatorisch. 
 
 
Art. 2   Träger 
 
TrŠger der Kurse sind 
a) die Sektionen des Schweizerischen Drogisten-Verbandes oder 
b) andere regionale Kšrperschaften. 
 
 
 
2 Organe 
 
Art. 3   Organe 
 
Die Organe der Kurse sind: 
a) die Aufsichtskommission; 
b) die Kurskommissionen. 
 
 
2.1. Die Aufsichtskommission 
 
Art. 4    Organisation 
 
1 Die Kurse stehen unter der Aufsicht einer aus 5 Mitglieder bestehenden Aufsichtskommission. 
 
2 Der PrŠsident und die Ÿbrigen Mitglieder der Aufsichtskommission werden durch die 

Berufsbildungskommission aus Ihrer Mitte fŸr eine Amtsdauer von 3 Jahren gewŠhlt. Wiederwahl ist 
zulŠssig. 

 

                                                
1  SR 412.10 
2 SR 412.101 
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3 Die Aufsichtskommission wird vom PrŠsidenten einberufen, so oft es die GeschŠfte erfordern. Sie 
muss einberufen werden, wenn zwei Mitglieder oder das BIGA dies verlangen. Dieses ist zu allen 
Sitzungen einzuladen. 

 
4 Die Aufsichtskommission ist beschlussfŠhig, wenn mindestens 3 Mitglieder anwesend sind. Die 

BeschlŸsse werden mit der Mehrheit der Anwesenden gefasst. Bei Stimmengleichheit steht dem 
PrŠsidenten der Stichentscheid zu. 

 
5 †ber die Verhandlungen der Kommission wird ein Protokoll gefŸhrt. 
 
6 Die GeschŠftsfŸhrung der Aufsichtskommission wird vom Sekretariat des SDV besorgt. 
 
 
Art. 5   Aufgaben 
 
Die Aufsichtskommission sorgt fŸr die einheitliche Anwendung des vorliegenden Reglementes; sie erfŸllt 
insbesondere folgende Aufgaben: 
  
a) sie erarbeitet auf der Grundlage des Ausbildungsreglementes ein  
 Rahmenprogramm fŸr die Kurse; 

b) sie erlŠsst Richtlinien fŸr die Organisation und DurchfŸhrung der Kurse; 

c) sie erlŠsst Richtlinien fŸr die AusrŸstung der KursrŠume; 

d) die koordiniert und Ÿberwacht die KurstŠtigkeit; 

e) sie veranlasst die Weiterbildung der Instruktoren; 

f) sie erstattet Bericht zuhanden der Direktion des SDV und der Berufsbildungskommission des SDV. 
 
 
 
3 Die Kurskommissionen 
 
Art. 6  Organisation 
 
1 Die Kurse stehen unter der Leitung einer Kurskommission. Diese wird durch den KurstrŠger 

eingesetzt und zŠhlt 5 bis 7 Mitglieder. Den beiliegenden Kantonen und den Berufsschulen wird eine 
angemessene Vertretung eingerŠumt. 

 
2 Die Mitglieder werden durch den KurstrŠger ernannt. Wiederwahl ist zulŠssig. Im Ÿbrigen konstituiert 

sich die Kurskommission selbst. 
 
3 Die Kurskommission wird von ihrem PrŠsidenten einberufen, so oft es die GeschŠfte erfordern. Sie 

muss einberufen werden, wenn 2 Mitglieder dies verlangen. 
 
4 Die Kurskommission ist beschlussfŠhig, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind. 

Die BeschlŸsse werden mit der Mehrheit der Stimmenden gefasst. Bei Stimmengleichheit steht dem 
PrŠsidenten der Stichentscheid zu. 

 
5  †ber  die Verhandlungen der Kommission wird ein Protokoll gefŸhrt. 
 
 
Art. 7  Aufgaben 
 
Der Kurskommission obliegt die DurchfŸhrung der Kurse. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 
a )  sie arbeitet auf der Grundlage des Ausbildungsreglementes und des  
 Rahmenprogrammes der Aufsichtskommission das Kursprogramm und die  
 StundenplŠne aus; 
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b )  sie erarbeitet den Kostenvoranschlag und die Abrechnung; 

c) sie bestimmt die Instruktoren und Kurslokale; 

d) sie stellt die Einrichtungen bereit; 

e) sie legt die Kurse zeitlich fest, besorgt die Ausschreibung und das Aufgebot der  
Teilnehmer; 

f) sie sorgt im Einvernehmen mit den Berufsschulen dafŸr, dass der Besuch des  
Pflichtunterrichts auch wŠhrend der Kurse gewŠhrleistet ist. 

g) Sie sorgt soweit notwendig fŸr Verpflegung und Unterkunft; 

h) sie erstattet Kursberichte zuhanden der Aufsichtskommission und der beteiligten Kantone. 
 
 
 
4  Kursteilnehmer 
 
Art. 8  Besuchspflicht    
 
Die Lehrbetriebe sind verantwortlich, dass ihre Lehrlinge an den Kursen teilnehmen. 
 
 
Art. 9   Angebote 
 
Die Kurskommission bietet die Lehrlinge in Zusammenarbeit mit der kantonalen Behšrde auf. 
Sie erlŠsst  zu diesem Zweck persšnliche Aufgebote, die sie dem Lehrbetrieb zustellt. 
 
 
 
5  Dauer und Zeitpunkt 
 
Art. 101 
 
1 Die Kurse dauern 12 - 16  Tage. 

2 Der  letzte Kurs muss vor dem letzten Semester der Lehrzeit durchgefŸhrt werden. 
 
 
 
6 Kursprogramm 
 
Art. 113 
 
Die EinfŸhrungskurse vermitteln, gestŸtzt auf Artikel 5 des Ausbildungsreglementes, eine EinfŸhrung in 
die folgenden Grundfertigkeiten: 
 
 
1. Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz 
 
 - PrŠventivmassnahmen treffen zur Verhinderung von GesundheitsschŠdigungen, 
    insbesondere Vergiftungen, VerŠtzungen und Umweltverschmutzungen 
 - an simulierten Schadenereignissen die notwendigen Vorkehrungen treffen. 
  

                                                
3 €nderung vom 20.03.1996, in Kraft seit 01.07.1996 
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2. Verkauf und Beratung 
 
 - die Auswirkungen unterschiedlichen kommunikativen Verhaltens auf die Kundentreue  
   abschŠtzen 
 - erfolgversprechende Beratungs- und Verkaufshandlungen systematisch anwenden 

- persšnlichkeitsbildende Massnahmen erkennen und entsprechende Massnahmen    
    treffen 
 
 
3. Warenherstellung + WarenprŸfung 
 

- PrŠparate  aus den folgenden Bereichen herstellen 
  - pharmazeutisch 
  - chemisch-technisch 
  - kosmetisch 
 - Substanzen mittels folgender Methoden prŸfen: 
 - physikalisch 
 - SinnesprŸfung 
 
 
 
7 Kantonale Aufsicht 
 
Art. 12 
 
Die zustŠndigen Behšrden der Standortkantone haben jederzeit Zutritt zu den Kursen. 
 
 
 
8 Finanzielles 
 
 Art. 13     Leistungen des Lehrmeisters 
 
1 Der Lehrbetrieb entrichtet innerhalb der von der Kurskommission  festgesetzten Frist die KursgebŸhr. 
 
2 Die KursgebŸhr Ÿbersteigt in keinem Fall die Aufwendungen pro Teilnehmer nach Abzug  
 der Leistungen der šffentlichen Hand. 

 
3 Die KursgebŸhr kann fŸr Mitglieder des SDV und Nichtmitglieder unterschiedlich hoch  
 sein. Massgebend fŸr den hšheren Beitrag der Nichtmitglieder sind die durch die TrŠger 
 zugunsten ihrer Mitglieder Ÿbernommenen Kosten . 
 
4 Muss der Kursteilnehmer aus zwingenden GrŸnden - wie Šrztliche bescheinigte Krankheit   
 oder Unfall - vor oder wŠhrend des Kurses vom Kursbesuch befreit werden, so wird dem 

Lehrmeister der einbezahlte Betrag unter Abzug bereits entstandener Unkosten zurŸckerstattet. Der 
Lehrmeister hat der Kurskommission zuhanden der zustŠndigen kantonalen Behšrde der Grund der 
Absenz sofort schriftlich mitzuteilen. 
 

5 Der im Lehrvertrag festgesetzte Lohn ist auch wŠhrend des Kurses zu zahlen. 
 
6 Die dem Lehrling durch den Besuch der Kurse erwachsenden zusŠtzlichen Kosten trŠgt  

der Lehrbetrieb. 
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Art.  14     Beiträge des Bundes und der Kantone 
 
1 Der KurstrŠger reicht den Voranschlag sowie Kursprogramm, Stundenplan und  

nach Schluss der Kurse die Abrechnung dem BIGA Ÿber die Behšrde jenes Kantones ein, in dem 
Kurse stattfinden. 

 
2 †ber die BeitrŠge des Kantons rechnet der KurstrŠger direkt mit der nach den Lehrorten 
 der Teilnehmer zustŠndigen kantonale Behšrde ab. 
 
 
Art.  15     Defizittragung 
 
Soweit die Kosten der Organisation, der Vorbereitung und der DurchfŸhrung der  Kurse nicht durch 
Leistungen der Lehrmeister sowie durch BeitrŠge des Bundes und der Kantone, allfŠllige Zuwendungen 
Dritter und ErtrŠge aus Kursarbeiten gedeckt werden, gehen sie zu Lasten des KurstrŠgers. 
 
 
 
8 Schlussbestimmungen 
 
 Art.  16     Inkrafttreten 
 
Das vorliegende Reglement tritt mit der Genehmigung durch das BIGA in Kraft. 
 
 
 
 
 
2501 Biel, 1. September 1983 
 
 
 
SCHWEIZERISCHER DROGISTEN-VERBAND 
 
Der ZentralprŠsident:   Der Direktor: 
 
Früh     Probst 
 
 
 
 
 
Dieses Reglement wird nach Artikel 16 Absatz 5 des Bundesgesetzes vom 19. April 1978 Ÿber die 
Berufsbildung genehmigt. 
 
 
BUNDESAMT F†R INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT  
 
 
     Der Direktor: 
 
     Bonny 
 
 


